
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vfgh 1985/11/22 B478/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1985

Index

10 Verfassungsrecht

10/01 Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929 (B-VG)

Norm

B-VG Art144 Abs1 / Befehls- und Zwangsausübung unmittelb Ausübung nicht erfolgte

StV Wien 1955 Art7 Z2

Rechtssatz

Art144 Abs1 B-VG; Entfernung zweisprachiger Beschriftung im Inneren eines Schulgebäudes - keine Ausübung

unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt gegenüber einem Schüler

Entscheidungstexte

B 478/85

Entscheidungstext VfGH Beschluss 22.11.1985 B 478/85

Schlagworte

Schulen, Minderheiten, Volksgruppen, Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt, Amtssprache
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